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Überlassung von Räumen der Kindertageseinrichtung an externe Tagespflegepersonen: Leitfragen

Leitfragen 

zur Überlassung von Räumen der Kindertageseinrichtung

an externe Tagespflegepersonen

· Wie erfolgt die Feststellung der Eignung der Räume für die Kindertagespflege?

· Ist die Nutzung kostenpflichtig oder nicht?

· Auf welche Weise erhält die Tagespflegeperson Zugang zu den Räumen (eigener Schlüssel?)

· Welche Räume dürfen mitgenutzt werden?

· Welche Spiel- und/oder Verbrauchsmaterialien dürfen mitbenutzt werden?

· Wie werden die „Werke“ der Kindergartenkinder und der Tagespflegekinder z.B. in Bauecke oder Werkraum so gesichert, dass sie vor dem Zugriff der anderen Benutzer(‑innen) geschützt sind?

· Wie erfolgt die Reinigung der Räume?

· Wie ist die Haftung bei eventuellen Schäden geregelt?

· Kennt die Tagespflegeperson die rechtlichen Bestimmungen (z.B. Infektionsschutzgesetz/Lebensmittelhygieneverordnung), die sie bei Anmietung von Räumen in der Kita zu beachten hat, und ist die Einhaltung dieser Bestimmungen durch die Tagespflegeperson gewährleistet?

· Wie regelt die Tagespflegeperson die Vertretung bzw. die Information der Eltern und der Kindergartenleitung bei Krankheit oder Abwesenheit?

· Wie ist die Gewährleistung der Aufsichtspflicht während der Betreuung der Kinder in den Räumen des Kindergartens im Rahmen der Kindertagespflege sichergestellt?

· Wie erfolgt die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht während der Betreuung der Kinder in Kindertagespflege?

· Wie wird die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Nutzung der Räume durch die Tagespflegeperson sichergestellt?

· Welches Verfahren zu gegenseitigen Absprache zwischen Kindergarten und Tagespflegeperson wird vereinbart?

· Wie ist die Kündigung des Mietverhältnisses geregelt?

